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1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kcsten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

3. Der Streitwert beträgt 15.000,00 E.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die VerpÀichtung des Beklagten zur Zahlung vcn
Schmerzensgeldansprüchen und Schadensersatzansprüchen dem Gmnde
nach wegen Mcbbings.

Die am zu-ut gebcrene Klägerin ist bei dem Beklagten als
Venvaltungsfachangestelite seit dem :unt beschäftigt. Ihr letzter Einsatzcrt ist im
xxxbetrieb vvv. und zwar als Venvaltungsfachangestellte in der
Straßenmeisterei in Y. Sie erhielt zuletzt eine mcnatliche Bruttcvergütung in
Höhe vcn rund 2.200,00 E.

Zusammengefasst beruht die Klage auf fclgendem Sachverhalt:

Die Klägerin wirft dem Beklagten vcr. durch eine ganze Reihe vcn Mitarbeitern
der Beklagten. im Zeitraum zwischen .Januar 2000 bis Ende 2012 {El0
Handlungen gemäß BI. 4«12 der Akte und Anlagenbandi die Klägerin in ihrem
Persünlichkeitsrecht verletzt und verursacht zu haben, dass diese seit dem
5.12.2011 (zuletzt bis zum Kammertermin am 15.0.2013] durchgehend
arbeitsunfähig erkrankt war.

Anfang 2000 habe sich ein KcnÀikt insbescndere mit ihrem damaligen
Vcrgesetzten bei der Straßenmeisterei Y., Herrn KY1.. angebahnt. Ausgehend
vcn Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Urlaubsgewährung und ab lvlai
2008 im Zusammenhang mit einem seitens der Klägerin erhabenen 'v'cn.vurf der



 

nicht crdnungsgemäßen Handhabung im Zusammenhang insbescndere mit
Hinweisschildern durch ihren vcrgesetzten. sind dann verschiedene Stellen
eingeschaltet werden, die Gleichstellungsbeauftragte, der Amtsleiter der
Niederlassung. der vcrsitzende des Hauptpeıscnalrates, die Perscnalabteilung.
vertreten durch Herrn KY2. Die KcnÀikte. insbescndere mit Herm .KY1 hätten
aber fcrtbestanden.

Aufgrund der seitens der Klägerin erhabenen Strafanzeige vcm 22-00.2000
gegen den Leiter der Straßenmeisterei und vcrgesetzten der Klägerin Herrn
KY1 sei es dann zu einer ganzen Reihe vcn Vcrgängen gekcmmen. u.a. einer
Auffcrderung durch den Harm KY1 an einen Mitarbeiter, andere Mitarbeiter der
Beklagten zur Unterschrift einer vcm Perscnalrat nach zu fertigenden Liste zu
befragen. nach der aufgrund der Differenzen zwischen Herrn IW1 und der
Klägerin das Betriebsklima sc gestärt sei. dass eine Zusammenarbeit nicht
mehr mcglich sei. Eile Klägerin sei auch als ..l~lestbeschmutzerin“ vcn Henn
KY3 bezeichnet wcrden unter Bezugnahme auf die erfclgte Strafanzeige.

Auch ab Frühjahr 2010 seien dann verwertbare Sachverhalte im
Zusammenhang mit dem Nachfclger des Herrn KY1, Herrn KY4, durch Herrn
KY5. einem Mitarbeiter der Beklagten, scwie Herrn XYO im Zusammenhang mit
dem 'versuch einer Anderung der Gleitzeitregelung bezcgen auf die Klägerin
festzuhalten.

Die Klägerin ist ab dem 5.12.2011 erkrankt. zunächst bis zum 20.2.2012, habe
sich in teilstaticnäre Behandlung in eine psvchiatrische Tagesklinik begeben
müssen. was aufgrund der Berichte der behandelnden Arzte aus dem Zeitraum
Februar 2012 bis Dezember 2012 mit einer angespannten und stressbeladenen
Prcblemsituaticn am Arbeitsplatz zusammenhänge bzw. dert den Auslöser
¿nde.

Zunächst stehe der Klägerin vcr diesem Hintergrund zumindest ein
Schmerzensgeld in Hbhe vcn mindestens 5.000,00 ê zu, welches im Ergebnis
aber in das Ermessen des Gerichts gestellt werde. Der Krankengeldbezug sei
mit dem 2.0.2013 ausgelaufen. weshalb auch hierdurch erhebliche



wirtschaftliche Auswirkungen zu befürchten seien, die vcn dem Beklagten zu
tragen seien.

Die Klägerin beantragt:

1. Beklagte wird verurteitt, an die Klägerin ein in das Ermessen
des Gerichts gestelltes Schmerzensgeld nebst Verzugszinsen i.H.v. 5
Prczentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB seit Rechtshängigkeit
zu zahlen.

2. Es wird festgestellt. dass Beklagte verpÀichtet ist, der Klägerin
alle weiteren materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, die ihr
aufgrund der Verletzung der Gesundheit und des Persünlichkeitsrechts
im Zeitraum zwischen 200? und Rechtshängigkeit der Klage erwachsen
sind cder nach enrvachsen werden.

Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Beklagte ist der Auffassung, die Vcrwürfe gegenüber dem Beklagten seien
inhaltlich nicht berechtigt und begründeten nicht die seitens der Klägerin
begehrten Rechtsfclgen. vielmehr belegten die seitens der Klägerin
vcrgetragenen Umstände nur, dass es über viele Jahre Prcbleme in der Zu-
sammenarbeit, insbescndere zwischen der Klägerin und den ihr vcrgesetzten
Leiter der jeweiligen Straßenmeisterei gegeben habe. Die Klägerin habe vcr-
rangig durch eigenes Verhalten zu den Spannungen am Arbeitsplatz
beigetragen. Sie habe sich regelmäßig in Leitungsaufgaben eingemischt, die
sie nichts angehen. Sie habe in erheblichem Umfange private Dinge während
der Arbeitszeit erledigt, auf berechtigte Kritik regelmäßig mit Einschränkung der
Kcmmunikaticn reagiert-

Hinsichtlich des umfangreichen Sachvcrtrags der Parteien und die
gewechselten Schriftsätze, die Gegenstand der mündlichen verhandlung
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waren, wird auf die Gerichtsakte ausdrücklich Bezug gencmmen, § 010 Abs. 2
S. 2 ZPD-

/ Entachaidungsgründa:

Die jedenfalls nach Antragsänderung im Kammertermin vcm 15.0.2013
insgesamt zulässige Klage ist im Ergebnis unbegründet. Die Vcraussetzungan
für eine SchadensersatzpÀicht des Beklagten bzw. einen
Schmerzansgeldanspruch der Klägerin wegen Verietzung des
Persenlichkeitsrechts durch eine billige Entschädigung in Geld nach §§ 241
Abs- 2 , 253 Abs. 2, 200 Abs- 1, § 220 BGB bzvrr- -§ 023 Abs. 1, 2, 02-1 BGB
bestehen nicht. Die Klägerin hat nicht substantiiert dargetan, dass sie durch
schuldhaft begangene Persbnlichkeits- cder Gesundheitsverletzung des
Erfüllungsgehilfen des Beklagten geschädigt wurde.

Bei „Mcbbing“ handelt es sich um keinen Rechtsbegriff und keine
Anspruci1sgrundlage. Der Begriff stammt aus der Verhaltensfcrschurıg. Er ist
weitgehend identisch mit dem Begriff der Belästigung im Sinne vcn § 0 Abs. 0
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). ln der Regel versteht man unter
Mcbbing. dass es nicht durch einzelne abgrenzbare Handlungen. scndern
durch die Zusammenfassung mehrerer Einzelakte in einem Prczass zu einer
Verletzung des

Persönlichkeitsrechte cder der Gesundheit der betrclfenan Arbeitnehmer
gekcmmen ist, wcbei die einzelnen Teilakte jeweils für sich betrachtet rechtlich
neutral sein kennen- Kem einer als Mcbbing bezeichneten Fcrm der
Rechtsverletzung ist dabei die systematische, sich aus vielen einzelnen
Handlungen! Verhaltensweisen zusammensetzenden Verletzung
arbeitsrechtlichar Pflichten cder eines Rechts cder Rechtsguts
(Bundesarbeitsgericht vcm 10-5.200? -0 AZR 700r'00-}.

Grundlage einer Arbeitgeberhaftung kann dabei ein Verstcß gegen § 241
Abs- 2 BGB und die sich daraus ergebende FürscrgepÀicht sein, wcbei Er-
füllungsgehilfen gemäß § 220 BGB dem Arbeitgeber zugerechnet werden. Eine



P  -i

daliktischa Haftung kcmmt etwa wegen Unterlassung gebctenen Handelns aus
§ 023 Abs. 1 und Abs- 2 BGB cder als Haftung für Verrichtungsgahilfen gemäß
§ 001 BGB in Betracht. Dabei ist die Frage, cb ein bestimmtes prczessuales
Verhalten des Arbeitgebers selbst, seiner Drgane, seiner Erfüllungs- cder
Verrichtungsgahilfen in das Perstinlichkeitsrecht eines Arbeitnehmers
eingegriffen haben durch Würdigung des Gesambrerhaltens aufgrund cbjektiver
Betrachtungsweise, zu beantwcrten (Bundesarbeitsgericht a-a-Ü-1 Eine
Zurechnung kcmmt hingegen nicht in Betracht, wenn gleichgestellte Kcllegen
agieren (Bundesarbeitsgericht vcm 25.10.2013 - 0 AZR 503100 -1.

Vcraussetzung für eine ErsatzpÀicht des Arbeitgebers ist die Kausalität
zwischen Verletzungshandlung und Schadenseintritt- Ausgeschlceeen sind
daher nicht adäquat verursachte Schäden (Bundesarbeitsgericht vcm
24.4.2000 - 0 AZR 34720? -}.

Ausachlussfristen, nach denen "Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis" zur
Vem1eidung ihres Verfalls binnen einer bestimmten Frist geltend zu machen
sind, gelten für alle Ansprüche, auch scweit sie auf eine Verletzung des
Persünlichkeitsrechts gestützt werden (Bundesarbeitsgericht vcm 10.5.2003' - 0
AZR 200035 -ji-

Die Darlegungs- und Beweislast für die PÀichtverletzung und die unerlaubte
Handlung des Arbeitgebers trägt der Arbeitnehmer- Der Arbeitnehmer muss
daher ausschließen, dass es an der erfcrderlichen Klammer (Systematik)
deshalb fehlt, weil er vcn verschiedenen Vcrgesetzten, die weder zeitlich nach
sachlich zusämmengewirkt haben, kritisiert cder schlecht beurteilt werden ist.
Zwischen Teilakten liegende lange Zeiträume sind erläutenungsbedürftig-
Darzulegen ist auch, dass und weshalb der Arbeitgeber mit einer seelischen
Erkrankung des Arbeitnehmers rechnen musste- Beweiserleichterungen greifen
nicht ein (Bundesarbeitsgericht a.a.Ü.}-

Danach geht die Kammer vcn fclgendem aus: In der Tat haben sich über den
Zeitraum ab Beginn 2000 bis Mitte hlcvember 2000, alsc über rund einem



Dreiviertaljahr, KcnÀikte angebehnt, die zum Ende hin, mitverursacht durch die
Strafanzeige der Klägerin gegen ihren Vcrgesetzten Harm KY1 und die damit
erwartbaren Auswirkungen in Fcm1 einer Belastung des Verhältnisses am
Arbeitsplatz, mündeten. Dabei wäre eine gegen die Klägerin gerichtete
Bezeichnung als "l'~lestbeschmutzerin" inakzeptabel, scweit sie - vcn dem
Beklagten bestritten - durch Herrn KYO gefallen sein scllte-

Die geschilderten Umstände reichen jedcch nicht aus, ein zwischen 2000 und
2010 zusammenhängendes, systematisches Anfeinden, Schikanieren der
Klägerin durch die Vielzahl der beteiligten Arbeitnehmer unterschiedlicher
Hierarchieebenen und Funkticnalitäten beidem Beklagten daızulegen.

Selbst wenn einzelne Vemaltensweisen einen Eingriff in das
Perstinlichkeitsrecht der Klägerin darstellen scllten, führt dies nicht autcmatisch
zur Annahme eines inneren Zusammenhangs ..Mcbbing“. ihnen muss vielmehr
die zusammenfassende Systematik und Zielrichtung zugmnde liegen, Rechte
und Rechtsgüter der Klägerin zu beeinträchtigen- Dies vemıag die Kammer
jedcch nicht zu erkennen. Die Meinungsverschiedenheitan stellen sich zunächst
nur als Teile einer sachbezcgenen Auseinandersetzung dar, etwa auf die
Urlaubsplanung im März 2000, Regelung der Gleitzeit, Fehlverhalten vcn Herrn
KY1 bezd-gen auf Rechnungen bezahlt aus Titeln der Straßenmeisterei
(25-5.2000), Brückenwärterstundenerfassung (22.?-2000)- Auch die Vielzahl der
Beteiligten lässt einen inneren Zusammenhang im Sinne eines
Zusammenwirkens nicht erkennen. Einzelne fcrmelle Vcnvürfe, insbescndere
bezcgen auf Harm KY1, „er strafte mich mit Nichtbeachtung in den nächsten
Tagen“ (Ende Januar 2000}, ,am nächsten Tag sehr reserviert und sagte nicht
einmal Guten Mcrgen“ (Anfang Mai 2000), „Kälte zwischen Herrn KY1 und mir'
(4-0-2000) sind teilweise nicht hinreichend bestimmt, jedenfalls auch nicht
ausreichend.

Auffallend und rechtlich erheblich ist insbescndere auch eine Zäsur nach den
Vcrgängen bis Hcvember 2000, nach denen bis auf ein Gespräch im Frühjahr
2010 betreffend einen Perscnalerfassungsbegen mit dem hlachfclger das Herrn
KY1, Herrn KY4, scwie einer Meinungsverschiedenheit im Zusammenhang mit
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einer Hclzlieferung an den Schwiegersehn der Klägerin, keine ersichtlichen
Handlungen vcrliegen. Auch diese Handlungen sind nicht als Schikanieren der
Klägerin zu bezeichnen, sendern beinhalten nach Einschätzung der Kammer
lediglich sachbezegene lnteressenkenÀikte. Bis zu den fclgenden Vcrwürfen im
Januar 2011 ist damit ein mehr als zwei Jahre liegender Zeitraum- Eine
zusammenhängende Systematik wäre damit spätestens nicht (mehr) gegeben-
Dies lässt insbescndere schen einen etwaigen Kausalzusammanhang zwischen
behauptetem Vergehen und eingetretenem Schaden durch Erkrankung ab bei
2011 nicht erkennen-

Die erst - bezcgen auf die Vcrgänge in 2000 - mehrere Jahre später erstellten
ärztlichen Bescheinigungen beruhen dabei erkennbar auf Schildemngen der
Klägerin. Die behandelnden Arzte kennten die Geschehnisse am Arbeitsplatz
nicht aufgrund eigener Kenntnis beurteilen, was die inscweit benannten be-
lastenden Situatienen (,der Ausleser der aktuellen Svmptematik ist mit
Sichemeit in der beruÀichen Situaticn und den daraus erfclgten KcnÀikten und
Rechtsstreitigkeiten“. ärztlicher Entlassungsbericht 10-11.- 21-12-2012, K 11)
herbeigeführt haben sellen, geschweige denn, wer dafür verantwertlich war-
lhnen kcmmt daher inseweit nur eine allenfalls geringe Bedeutung zu.

Dabei kann dabei dahinstehen. eb die wehl auf das Arbeitsverhältnis
Anwendung ¿ndenden tariflichen Ausschlussfristan bereits zu einem Verfall
etwaiger Ansprüche der Klägerin geführt hätten, die regelmäßig nach der
letzten Verletzungshandlung einsetzen-

Damit war die Klage insgesamt abzuweisen, da Ansprüche auf
Schmerzensgeld wegen Perstinlichkeitsrechtsverietzung und auch Ansprüche
auf Feststellung einer ErsatzpÀicht des Beklagten für materielle und
immateriellen Schäden schen mangels kausalem, svstematischem Handeln der
Beteiligten bezegen auf eine Persenlichkeitsrechtsverletzung und
Schadensverur-sachung unbegründet sind-

Die hlebenentscheidungen felgen aus § 40 Abs. 2 ArbGG in Verbindung mit
§§ 01, 3 ff. ZPD.


